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Ausgewählte Kapitel des öffentlichen Rechts (KS)

1. Einheit

Fälle
I.

Am 30. Juni 2003 hat der Österreich-Konvent seine Arbeit aufgenommen. Er sollte Vorschläge für die Reform der Bundesverfassung erarbeiten. Am 28. Jänner 2005 hat der Österreich-Konvent seine letzte Plenarsitzung abgehalten und einen Endbericht präsentiert. Am 12. Jänner 2005 hat der Vorsitzende des Konvents einen eigenen Entwurf (sog. Fiedler-Entwurf) für eine neue Verfassung veröffentlicht. Wie könnte dieses Dokument tatsächlich zur Verfassung werden? 

II.

Das Bonner Grundgesetz von 1949 (GG) regelt die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Art 79 Abs 1 GG legt fest, dass das Grundgesetz nur durch ein Gesetz geändert werden kann, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt.

1. Was versteht man unter Verfassungsrecht, was ist Aufgabe des Verfassungsrechts und was gehört zum typischen Inhalt des Verfassungsrecht eines Staates?

2. Worin besteht und wozu dient der erhöhte rechtliche Bestandsschutz von Verfassungsgesetzen?

3. Was bedeutet diese Regelung und welchen Zweck hat sie?

4. Gibt es eine vergleichbare Bestimmung im österreichischen Verfassungsrecht? Beschreiben Sie die diesbezügliche österreichische verfassungsrechtliche Lage und deren Konsequenzen.

III.

Der Wahlkampf 2005 in der Steiermark war auf die Spitzenkandidaten der antretenden Parteien zugeschnitten. 

1. Wer bzw. was wurde tatsächlich gewählt: Landeshauptmann oder Landtag?

In Folge findet sich ein breiter Konsens zur Reform der Landesverfassung. Der Landtag beschließt einstimmig eine Novelle zur Landesverfassung, mit der die „Direktwahl“ des Landeshauptmannes eingeführt wird.

2. Worin könnte das Problem liegen?

IV.

Die Stadt Graz plant seit längerem, einen riesigen Vergnügungspark am Rande der Stadt zu errichten. Ort und Größe sind dabei bereits festgelegt. Dabei ist vorgesehen, dass ein Teil des Parks am Grundstück des Georg Grazer errichtet werden soll.

Variante A:

Grazer einigt sich in den Verkaufsverhandlungen mit der Stadt und stimmt dem Verkauf seines Grundstückes um 30.000,-- Euro zu.

Variante B:

Georg Grazer verweigert sämtliche Verkaufsgespräche und will einem Verkauf niemals zustimmen. Darauf erlässt die Stadt Graz einen Enteignungsbescheid.

Um welche Abgrenzungsproblematik handelt es sich hierbei und wie sind die beiden Vorgänge zu qualifizieren? (Die Frage richtet sich nicht nach der tatsächlichen rechtlichen Möglichkeit einer Enteignung von Grundstücken zugunsten eines Vergnügungsparks.) 

